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212 Die Rezension Beyerles II . Die spätere Zeit.

sieht ferner in den Grafschaftfreien » Dinggenossen des Königs¬
gerichts « (S . 106 ), in deren Pflichten die » Königsreise « einen
Niederschlag hinterlassen habe . Diese Auffassung unterstützt ,
wie ich allerdings an dieser Stelle nicht näher ausführen kann ,
meine missatische Theorie des Königsbanns .

ß . Die Grundlage der Hauptgliederung . § 43.
1 . Die Ablösung der Wehrpflicht durch eine Heersteuer der

kleineren Grundeigentümer hat nicht stattgefunden , aber eine
solche Steuer würde auch , wenn sie bestanden hätte , für die
Erklärung des Unterschieds zwischen Schöffenbaren und Nicht¬
schöffenbaren nicht in Betracht kommen , weil dieser Unter¬
schied sich in anderer Weise erklärt und weil er durch eine
Steuerbelastung nicht verursacht sein kann .

2 . Für die richtige Würdigung der Erklärungsmöglichkeiten
ist vor allem die Einsicht bedeutsam , daß es sich um eine
Scheidung handelt , die sehr tief geht , nach den verschieden¬
sten Richtungen von grundlegender Bedeutung ist , daß alle
persönlich freien Leute in diese beiden Gruppen geteilt sind,
nicht nur die ländlichen Grundeigentümer , und daß wir es
beiden beiden Gruppen mit ausgeprägten Geburtsständen
zu tun haben .

3 . Diese beiden Hauptgruppen sind geschieden durch den
Mangel an Ebenburt im Eherecht , Vormundschaftsrecht , Erb¬
recht , bei dem gerichtlichen Zweikampfe , bei der Urteilsfällung
und der Zeugnisfunktion . Sie unterscheiden sich durch Wer¬
geid und Buße , auch durch die Prozeßbuße , die im sächsi¬
schen Prozesse noch lange nach Eyke von großer praktischer
Bedeutung war . Sie unterscheiden sich durch die gerichtliche
Sonderung , Dingpflicht , Gerichtsbesuch , Zuständigkeit , Gerichts¬
zeugnis usw . , durch das Vorrecht der oberen Freien bei den
Gerichtslehen und zum Teil bei der Bekleidung des Fron¬
botenamts .

Die Tiefe der Kluft tritt vielleicht am deutlichsten in der
Vorschrift hervor , daß das eheliche Kind aus der gültigen
Ehe einer schöffenbaren Frau mit einem Manne einer der
unteren Klassen von der Beerbung der leiblichen Mutter aus¬
geschlossen ist 1

) . Dies war eine Norm , die wir sonst nur bei
*) Ssp . III . 73 . § 1 . Wind aver en vri scepentere wif enen biergelden oder

enen tandseten, unde winnt sie Hindere bi inelt, die ne sint ire nicht even-
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